
 
 
 
 
 

  

Disziplinarordnung des Schulverbandes 
Castrisch – Sevgein – Riein 

  
 

VERHALTENSREGELN 
  
I. Allgemeines   

Art. 1 

Die Verhaltensregeln dienen mit der Schulordnung der Erreichung 
des Schulzweckes gemäss Art. 1 des Gesetzes für die Volksschulen 
des Kantons Graubünden (Schulgesetz), der Unterstützung der 
Lehrkräfte in der Erfüllung ihrer Pflichten gemäss Art. 54 des kant. 
Schulgesetzes und der Sicherstellung eines geordneten und 
zielgerichteten Schulbetriebes. 
  
Sie regeln die Kompetenz der Schulbehörden und der Lehrer sowie 
das Verfahren bei Verstössen der Schüler gegen die Schuldisziplin.  
  

Zweck 

    

Art. 2 

Die Verhaltensregeln gelten für die Kindergärtner und Primarschüler 
der Gemeinden Castrisch – Sevgein - Riein 

Gültigkeit 

  

  

  

    

II.  Verhaltensregeln 

  

Art. 3 
  

Die Schüler haben sich gegenseitig taktvoll und tolerant zu verhalten. 
Sie haben unter sich und gegenüber Lehrern, Schulbehörden und 
Schulpersonal Anstand und Rücksicht zu üben. 
  
Sie haben die Schulzeiten einzuhalten  
  
Sie haben die Weisungen von Lehrern, Schulbehörden und 
Schulpersonal zu befolgen. 

Schuldisziplin 

  

    

Art. 4 

Die für die Schullokalitäten und Schulareale geltenden Weisungen 
von Lehrer und Schulpersonal sowie diesbezügliche Benützungs-
reglemente sind zu befolgen. 

Räume/Geräte/Einrich- 

tungen 

  



 

 Die Schüler haben zu den Einrichtungen der Schullokale und Schul-
areale, zu den Geräten und dem Schulmaterial Sorge zu tragen. 

  

  
  

Art. 5 

Während der Pause halten sich die Schüler im Freien auf. Bei 
schlechtem Wetter erlauben die Lehrkräfte den Aufenthalt im Schul-
haus. Das Schulhausareal darf während der Pause nur mit der Ein-
willigung der Lehrkräfte verlassen werden. Die Lehrkräfte achten 
darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. 

  
  
Pause 

  

    

Art. 6 

Die Schüler kommen zu Fuss oder mit dem organisierten Transport 
zur Schule.  

Transport 

  

    

Art. 7 

Um die Schüler vor Schaden zu bewahren und ihre geistige und kör-
perliche Entwicklung zu fördern, wird von ihnen insbesondere die 
Beachtung der folgenden Verhaltensregeln verlangt: 
  

a)  Während der Freizeit sind die Eltern für ihre Kinder verantwort-
lich. 

b)  Auf öffentlichen Strassen und Plätzen sind die Verkehrsvor-
schriften einzuhalten. 

c)  Das Spielen und Hantieren mit gefährlichen Dingen wie 
Waffen, Zündhölzer, Feuer usw. ist untersagt. 

d)  Das Rauchen und der Konsum von alkoholischen Getränken 
sowie von Suchtmitteln aller Art ist auf dem Schulareal, 
während der Schulzeit und an Schulveranstaltungen verboten. 

  

Freizeit 

 
Art. 8 
Die Eltern sind angehalten, ihre schulpflichtigen Kinder so zu 
beaufsichtigen, dass diesen Verhaltensregeln Folge geleistet wird. 

Eltern 

 
 
Art. 9 

Schüler, welche diese Verhaltensregeln nicht beachten, werden in 
leichten Fällen durch den Lehrer, in schweren Fällen – nach 
Rücksprache mit den Eltern – durch den Schulrat bestraft. 

  

Strafen 

 

 
Art. 10 

Anordnungen, die der Schulrat im Sinne dieser Verhaltensregeln trifft, 
kann der unmittelbar Betroffene nach den Bestimmungen von Art. 62 
des Schulgesetzes innert 14 Tagen seit der Mitteilung an das 
kantonale Erziehungsdepartement weiterziehen. 

Weiterzug 

 



III. Schlussbestimmung 
  

 

Art. 11 

Diese Verhaltensregeln treten mit Beginn  des Schuljahres 2003/04 
in Kraft und ersetzen alle bisherigen. 

Inkrafttreten  

  

  
 

     

  

  
 

    

  

  

  

 

  
  
Erlass von den Mitgliedgemeinden 
 
  
Castrisch 
Sevgein 
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